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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Mittels einer Motion wollte Lukas Reimann (svp, SG) ein öffentliches Hearing vor
Bundesratswahlen einführen. „Ich bin doch nicht dumm”, zitierte der St. Galler SVP-
Nationalrat Ignazio Cassis, der dies vor seiner Wahl zum Bundesrat am Ende des
Hearings bei der SVP-Fraktion auf die Frage geantwortet habe, ob er bei der Anhörung
in der SP-Fraktion die gleichen Antworten geben werde. Es sei ein Problem, so Reimann
in der Begründung für seinen Vorstoss, dass Kandidierende den Fraktionen nach dem
Mund redeten und sich diese kein ehrliches Bild machen könnten. Dies wäre nicht der
Fall, wenn Bundesratskandidierende in einem öffentlichen und überparteilichen
Hearing Rede und Antwort stehen müssten. 
Während der Debatte zur Motion zu Beginn der Frühjahrssession 2018 verstieg sich der
Motionär zur nachher von einigen Ratskollegen beanstandeten Bemerkung, dass
Bundesrat Cassis während des SVP-Hearings gar das Ende der Personenfreizügigkeit
versprochen habe. Ein öffentliches Hearing würde die Kandidierenden an ihre
Versprechen binden. Das Büro – vertreten durch seine Sprecherin Edith Graf-Litscher
(sp, TG) – machte geltend, dass der Vorstoss sowohl aus praktischen wie auch aus
inhaltlichen Gründen abzulehnen sei. Ein öffentliches Hearing sei nicht effizient, weil
die einzelnen Fraktionen wohl trotzdem noch eigene Anhörungen durchführen würden.
Zudem wäre bei einer Doppel- oder Dreifachvakanz ein eigentlicher Marathon zu
leisten, wenn von jeder Fraktion drei Kandidierende vorgeschlagen würden und jede
Partei spezifische Fragen stellen würde. Schliesslich stehe es heute schon jeder
Fraktion offen, die eigenen Hearings öffentlich durchzuführen und so Transparenz zu
schaffen. Mit 148 Stimmen pflichtete der Nationalrat der Position, dass von der
Änderung kein Mehrwert zu erwarten sei, bei. Unterstützung erhielt die Idee lediglich
von 26 SVP-Mitgliedern sowie zwei SP-Räten. 1

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN

Lediglich der Walliser CVP Neo-Nationalrat Philipp-Matthias Bregy und alle anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion unterstützten die Motion Ruppen (svp, VS), die verlangte,
dass Personen, die bei Bundesratswahlen bisher unter dem Begriff «Diverse»
aufgeführt werden, zukünftig namentlich erwähnt werden sollten. Ruppen wollte mit
seinem Vorstoss das Büro-NR zu einem Gesetzesvorschlag verpflichten, der bestimmt,
dass bei Wahlen in den Bundesrat in allen Wahlgängen die Resultate aller Personen
verlesen werden müssen, die Stimmen erhalten haben. Die gängige Regel ist, dass im
ersten und im zweiten Wahlgang Personen mit weniger als 10 Stimmen unter Diverse
aufgeführt werden. 
Diese Praxis habe sich bewährt, führte Edith Graf-Litscher (sp, TG) für das Büro aus. Es
würde zu falschen Anreizen führen und sei einer Bundesratswahl nicht würdig, wenn
alle Personen, die auch nur eine Stimme erhalten hätten, genannt werden müssten. Man
müsse zudem bedenken, dass die Regelung auch für alle anderen Wahlen (z.B.
Richterwahlen) angewendet werden müsste. Ruppen hingegen führte das Beispiel der
Wahl von Karin Keller-Sutter in die Exekutive ins Feld. Damals hätten Verschiedene 27
Stimmen erhalten. Man wisse nun nicht – lediglich die Stimmenzählerinnen und
Stimmenzähler, die zu Stillschweigen verpflichtet seien – ob das 27 Einzelpersonen
gewesen seien oder aber drei Personen mit je 9 Stimmen. Dies sei stossend, weil
Resultate von wichtigen Wahlen transparent sein müssten. Die total 63 befürwortenden
Stimmen kamen aber gegen die 113 ablehnenden Stimmen (1 Enthaltung) nicht an. 2

MOTION
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Die Realisierung des E-Government kommt nach Ansicht der Nationalrats zu zögerlich
voran (im Vergleich zu den europäischen Ländern hat die Schweiz einen enormen
Rückstand aufzuholen). Er überwies deshalb eine Motion Vollmer (sp, BE), welche von
der Regierung so rasch als möglich einen Bericht über die Umsetzungsstrategie
verlangt. Die Ständekammer verweigerte dem Vorstoss aber die Unterstützung; sie war
der Auffassung, es brauche jetzt eine Umsetzung der bereits vorhandenen Strategien
und nicht zusätzliche Berichte. (Siehe zu diesem Thema auch die Interpellation Graf (sp,
TG) (05.3570). Der Bund unterbreitete den Kantonen eine Vereinbarung für die
Zusammenarbeit im Projekt des Internet-Portals www.ch.ch. Die Unterzeichner
verpflichten sich dabei, dieses Portal als primären Internet-Zugang der Bevölkerung zu
den Behörden zu fördern und die dabei entstehenden Harmonisierungsanforderungen
zu berücksichtigen. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, muss sie von
mindestens 18 Kantonen mit dem Bund abgeschlossen werden. Der Kanton Zürich,
welcher sich zeitweilig aus der Projektentwicklung verabschiedet hatte, nahm seine
Mitarbeit wieder auf. Die von einem Privaten erworbenen Domain-Namen schweiz.ch,
suisse.ch sowie svizzera.ch werden gegen Entschädigung an den Bund abgetreten. 3

MOTION
DATUM: 05.10.2006
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG) (11.3359),
die eine nichtdiskriminierende E-Government-Lösung für Landwirte forderte, wurde
vom Ständerat im Berichtjahr abgelehnt. Graf-Litscher wollte eine Open-Source-
Plattform einführen, um Ungleichbehandlung aufgrund von Browserinkompatibilitäten
zu verhindern: Je nachdem, welcher Internetbrowser verwendet wird, funktioniert die
verwendete Software ev. nicht. Das bundesrätliche Argument, dass dies
unverhältnismässig teuer sei, verfing im Berichtjahr in der kleinen Kammer. Die Motion
Weibel (glp, ZH) (11.3379), welche auf eine Nutzung und Förderung von Open-Source-
Software in der Bundesverwaltung zielte, wurde abgeschrieben und eine weitere Motion
Graf-Litscher (11.4122), die unter Einsatz von Open-Source-Software die Einführung
eines Geschäftsprozessmanagements gefordert hätte, wurde zurückgezogen. Eine
Motion Glättli (gp, ZH) (13.3628), welche eine digitale Nachhaltigkeit bei der Einführung
von Software-Lösungen für die Geschäftsverwaltung fordert, d.h. vollständigen Zugang
der Bundesverwaltung zum Quellcode einer Software sowie den Besitz der
Urheberrechte über dieselbe, wurde im Berichtjahr im Plenum noch nicht behandelt. 4

MOTION
DATUM: 13.03.2013
MARC BÜHLMANN

Gleich vier aktuelle Geschäfte kreisten um die Frage von Open Government Data, also
der Freigabe von Datenbeständen des Bundes für die interessierte Öffentlichkeit. Eine
Motion Graf-Litscher (sp, TG) forderte ein Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes,
ein Portal, mit dem der Zugang zu diesen Daten sichergestellt wird, sowie begleitende
Massnahmen zur Förderung der Nutzung dieser Daten durch die Öffentlichkeit. Der
Nationalrat nahm die gesamte Motion mit 97 zu 77 Stimmen an, obwohl der Bundesrat
sich gegen die Punkte 1 und 3 ausgesprochen hatte. Opposition kam vor allem aus dem
SVP- und CVP-Lager. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr in der kleinen Kammer noch
nicht behandelt. Mitte 2013 doppelte Graf-Litscher mit einem noch nicht behandelten
Postulat nach, dass die Prüfung der Freigabe von Daten zu Finanzzahlen verlangt. Ein
Postulat Riklin (cvp, ZH), das einen eigentlichen Masterplan fordert, mit dem Analysen
der Bestände, des Nutzenpotenzials und der Kosten durchgeführt sowie der nötigen
rechtlichen und technischen Massnahmen für die Freigabe von Bundesdaten
vorgenommen werden sollen, wurde vom Nationalrat mit 120 zu 59 Stimmen
überwiesen. Auch hier verwies der Bundesrat vergeblich auf das bereits 2011
überwiesene Postulat Wasserfallen (fdp, BE) (11.3884), auf dessen Grundlage die
Regierung aktuell bereits einen Bericht verfasse, der demnächst vorliege und in dem
der Handlungsbedarf aufgezeigt werde. Bereits im Vorjahr überwiesen worden war eine
Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
(UREK-NR), welche die Veröffentlichung von Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data fordert (Mo. 12.3335). In der Folge schaltete der Bund Mitte
September dann eine erste Open-Data-Plattform (Opendata.admin.ch) auf. Bisher
dezentral abgelegte, öffentliche Daten werden damit über eine einzige Plattform
zugänglich und leichter auffindbar gemacht. Die Plattform wird zusammen mit dem
Bundesamt für Statistik, Swisstopo, Meteo Schweiz und der Nationalbibliothek geführt.
Experten schätzten das wirtschaftliche Potenzial von Open-Data auf bis zu CHF 1,2 Mia.
Der erwähnte Bericht des Bundesrates erschien ebenfalls Mitte September. Als Folge
des Berichts wurde das Informatiksteuerungsorgan des Bundes beauftragt, zusammen
mit dem Bundesarchiv und der Bundeskanzlei einen Entwurf für eine Open Government

MOTION
DATUM: 23.09.2013
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Data Strategie zu entwerfen und die Umsetzung auf 2014 zu planen. 5

Die 2013 vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG), mit der ein
Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes, ein Portal zu diesen Daten und
Förderungsmassnahmen zur Nutzung dieser Daten gefordert worden wäre, wurde in der
Sommersession 2014 vom Ständerat wie auch von seiner vorberatenden Kommission
abgelehnt. Die SPK-SR machte geltend, dass sie die Motion nicht etwa deshalb ablehne,
weil sie deren Ziele nicht unterstütze, sondern weil sie während der mittlerweile
vergangenen Zeit – die Motion war bereits 2011 eingereicht worden – mehrheitlich
erfüllt worden war. Bereits seit September 2013 war ein Pilotportal aufgeschaltet
worden. Zudem hatte der Bundesrat im Frühjahr eine Strategie für eine Umsetzung von
Open Government Data verabschiedet. Die Mehrheit der Ständerätinnen und
Ständeräte folgte ihrer Kommission und verwarf die Motion mit 25 zu 11 Stimmen bei 2
Enthaltungen. 6

MOTION
DATUM: 12.06.2014
MARC BÜHLMANN

Eine von Edith Graf-Litscher (sp, TG) eingereichte Motion fordert den Bundesrat auf,
eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, damit alle Beschaffungen gemäss Bundesgesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB), die mehr als CHF 50 000
Vertragsvolumen aufweisen, veröffentlicht werden. Die Sozialdemokratin erhoffte sich
dabei mehr Transparenz und eine Verhinderung der weit verbreiteten, aber
unrechtmässigen Aufteilung  in kleine Aufträge, damit die WTO-Grenze von 230'000
Franken unterschritten werden und ein Auftrag dennoch ohne öffentliche
Ausschreibung an die gleiche Firma vergeben werden kann. Der Bundesrat sprach sich
für eine Annahme des Begehrens aus, das er im Rahmen der geplanten Revision des
BöB aufnehmen wolle. Die Motion passierte beide Kammern in der Folge ohne
Diskussion. 7

MOTION
DATUM: 08.12.2014
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 9

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Wie schon die Motion Reimann (svp, SG) in der Frühlingsession 2018 fand auch das
ähnliche Anliegen von Irène Kälin (gp, AG), den Parlamentarierinnen und
Parlamentariern sei nicht mehr wie bisher ein  Generalabonnement (GA) erster,
sondern neu zweiter Klasse zu bezahlen, im Rat keine nennenswerte Unterstützung. 
Ein GA erster Klasse sei ein unnötiger Luxus, begründete die Neo-Parlamentarierin in
der Ratsdebatte. Sie könne zudem der Begründung für die ablehnende Haltung des
Büros nichts abgewinnen. Freilich sei es so, dass Ratsmitglieder während ihrer Zugfahrt
arbeiteten und es sei auch so, dass der Lärmpegel und die dichtere Belegung dies in
der zweiten Klasse schwieriger machten. Es gebe aber zahlreiche Pendlerinnen und
Pendler, für die dies ebenfalls der Fall sei und die sich ein GA erster Klasse nicht leisten
könnten. Edith Graf-Litscher (sp, TG) führte für das Büro aus, dass auch zu
berücksichtigen sei, dass die Reise von Bern für viele Ratsmitglieder lange dauere und
man jene mit langer Strecke eher benachteiligen würde. Nur weil einzelne Abgeordnete
eine kürzere und ruhigere Reisestrecke hätten oder den Zug nicht als Arbeitsort
nutzten, sollten andere, die möglichst ungestört und konzentriert arbeiten wollten,
nicht eingeschränkt werden. Im Ratsreglement sei vermerkt, dass Parlamentarierinnen
und Parlamentarier entweder ein GA erster Klasse oder einen entsprechenden
Pauschalbetrag erhalten. Es sei jedem Nationalrat und jeder Nationalrätin freigestellt,
diesen Pauschalbetrag zu beziehen und damit ein GA zweiter Klasse zu erstehen. Den
141 Gegenstimmen standen lediglich 31 befürwortende Stimmen gegenüber, die mit 28
Stimmen überwiegend aus der SVP-Fraktion stammten. Diese Zahl entspricht zwar der
Zustimmung zur Motion Reimann, innerhalb des SVP-Lagers gab es aber einige
Positionswechsel in der Frage. 10

MOTION
DATUM: 28.05.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

Die Transparenz von Gerichtsverfahren war im Berichtjahr Gegenstand von
Diskussionen. Im Ständerat löste eine Motion Martin Schmid (fdp, GR) eine Debatte aus.
Der Vorstoss fordert eine Live-Stream-Direktübertragung von öffentlichen
Urteilsberatungen des Bundesgerichtes analog zu den Parlamentsdebatten. Der
Motionär machte geltend, dass die bundesgerichtliche Entscheidfindung nur einem
kleinen Kreis Interessierter vor Ort zugänglich sei. Dies sei unbefriedigend, da eine
vollständige Nachvollziehbarkeit der Urteile mit Hilfe einer nachträglichen Konsultation
der kürzeren schriftlichen Veröffentlichung, die zudem Minderheitsmeinungen in der
Regel nicht beinhalte, nicht möglich sei. Dies führe zu Kritik und schliesslich zu
Misstrauen in die Gerichte. In seiner Stellungnahme amtierte der Bundesrat als
Sprachrohr der Bundesrichter, die einer Übertragung von öffentlichen Beratungen
überaus skeptisch gegenüberstanden. Das geltende Prozessrecht garantiere bereits
Öffentlichkeit und eine Direktübertragung könne die Transparenz kaum steigern. Die
kleine Kammer schenkte diesen Bedenken allerdings kein Gehör und überwies die
Motion mit 34 zu 6 Stimmen an den Nationalrat, der sie im Berichtjahr noch nicht
behandelte. Auch eine Motion Ribaux (fdp, NE), die das Verbot von SMS und Tweets aus
Gerichtssälen vorsieht, stand zur Behandlung im Plenum noch an. 11

MOTION
DATUM: 11.09.2013
MARC BÜHLMANN
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Die 2013 vom Ständerat überwiesene Motion Martin Schmid (fdp, GR), die eine Live-
Stream-Übertragung öffentlicher Urteilsberatungen des Bundesgerichtes verlangt
hätte, wurde in der Frühlingssession von der grossen Kammer abgelehnt. Die
Kommission für Rechtsfragen, deren Mehrheit die Motion auch entsprechend der
Empfehlung des Bundesrates ablehnte, machte geltend, dass die Transparenz, die mit
dem Vorstoss gefordert werde, bereits ausreichend vorhanden sei.
Grundsatzentscheide würden digital veröffentlicht und alle Urteile könnten im Internet
abgerufen werden. Eine systematische Internetübertragung von sehr komplexen
Sachverhalten würde eher zu Problemen führen. Der Mediatisierungsdruck könnte etwa
auch die Unabhängigkeit des Gerichtes gefährden. Zudem würden lediglich ein Prozent
aller Urteile überhaupt öffentlich diskutiert. Die Minderheit, angeführt von Daniel
Jositsch (sp, ZH) versuchte vergeblich geltend zu machen, dass das Interesse und das
Vertrauen in die Justiz durch die wenigen Live-Auftritte der Bundesrichter erhöht
werden könnte. Der Nationalrat versenkte die Motion mit 130 zu 38 Stimmen bei 6
Enthaltungen. 12

MOTION
DATUM: 11.03.2014
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Um eine Abkürzung der Frist bei der Behandlung einer Volksinitiative zu erzwingen,
wurden im Berichtsjahr gleich fünf gleich lautende im Berichtjahr noch nicht
behandelte Motionen eingereicht. (Mo. 12.4123 (de Courten); 12.4157 (Humbel); 12.4164
(Cassis); 12.4207 (Hess); Mo. 12.4277 (Schwaller)). Normalerweise hat der Bundesrat nach
Einreichung einer Initiative ein Jahr Zeit, um eine Botschaft vorzulegen. Er hat zudem
die Möglichkeit, einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu unterbreiten, womit
sich die Frist für die Botschaft um sechs Monate verlängert. Von dieser Möglichkeit
wollte die Regierung für die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“
eigentlich Gebrauch machen. Die Motionen verlangten nun aber, dass die Initiative
möglichst rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung gelangt. Offiziell begründet
wurde dies mit der Behandlung verschiedener Vorstösse zum
Krankenversicherungswesen. Inoffiziell wollten die bürgerlichen Parteien, von denen
die Vorstösse stammten, verhindern, dass die von der SP eingereichte Initiative zur
Einheitskrankenkasse den Sozialdemokraten im Wahljahr 2015, wenn die Initiative
aufgrund der verlängerten Frist wahrscheinlich zur Abstimmung gelangen würde,
Aufwind verleihen könnte. Eine Verkürzung der Behandlungsfrist für Volksinitiativen war
Gegenstand einer parlamentarischen Initiative Graf-Litscher (sp, TG) (11.455). Das
Parlament hat aktuell zweieinhalb Jahre Zeit für die Behandlung einer Volksinitiative,
wobei sich diese Frist um ein Jahr verlängert, wenn ein direkter oder indirekter
Gegenentwurf angenommen wird und noch einmal um ein Jahr, wenn dieser in die
Differenzbereinigung muss. Graf-Litscher zog ihr Begehren zurück, nachdem die SPK-N
einstimmig zugesagt hatte, das Geschäft im Rahmen der Revision des
Parlamentsgesetzes zu behandeln. 13

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Den Beginn der Rekrutenschule auf den Berufslehrabschluss abzustimmen, war ein
Anliegen einer Motion Ettlin (cvp, OW). Dabei ging es dem Motionär um den Start der
Sommer-RS, der mit der Weiterentwicklung der Armee vorverschoben worden war und
nun ein Problem für diejenigen Rekruten darstellt, die sich dann noch in der
Berufsbildung befinden. Ettlin kritisierte, dass der Bund zwar mit den Hochschulen eine
Koordination erzielt habe, jedoch die Berufslehre ausgeklammert habe und diese
Gruppe von Rekruten – es seien 80 Prozent – benachteilige.
Der Bundesrat entgegnete in der Stellungnahme, dass es sich lediglich um eine
Vorverschiebung um eine Woche handle und dass die Lehrabschlussprüfungen bis
dahin in aller Regel absolviert seien. Deswegen gebe es keinen Konflikt mit der
Ausbildung der betroffenen Rekruten. Dass der Motionär nicht nur auf die Phasen des
Abschlusses der beruflichen Lehre abzielte, sondern besonders auch auf die Erfüllung
der Arbeitsverträge verwies, wurde vom Bundesrat nicht aufgegriffen. 

Im Ständerat gab der Vorstoss zu reden, denn plötzlich stand das Thema der
Attraktivität des Militärdienstes im Raum. Man könne nicht den Zivildienst und die
Armee gleichzeitig unattraktiver machen, argumentierte Ettlin. Er erhielt von
freisinniger Seite Unterstützung, auch Martin Schmid (fdp, GR) setzte sich für das

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Anliegen ein. Ebenso führte Peter Föhn (svp, SZ) aus, dass die Zeit nach Abschluss der
Lehre, aber vor Beendigung des Arbeitsvertrages die wertvollste für den Lehrbetrieb
sei, weil der ehemals Lernende dann als ausgebildeter Arbeitnehmer selbständig seinen
Aufgaben nachgehen könne. Das verfrühte Ausscheiden der Arbeitnehmenden stelle
deshalb einen Verlust für die Unternehmen dar. Die neue Verteidigungsministerin
Amherd, erstmals in ihrer Funktion als Bundesrätin und VBS-Chefin im Ständerat
anwesend, bat das Plenum, die Motion nicht anzunehmen. In einem langen Referat
führte sie aus, was die Herausforderungen der WEA und des neuen Zweistartmodell
gewesen seien. Dass es Probleme in der angesprochenen Phase der Lehrabschlüsse und
der Arbeitsverträge gebe, sei der Regierung bewusst gewesen und die Bundesrätin gab
zu Protokoll, dass man bereit sei, nach Lösungen zu suchen. Eine solche Lösung sei
beispielsweise bereits in Kraft, denn die Betriebe würden für die Lohnfortzahlungen an
die Arbeitnehmenden mittels EO entschädigt. Dennoch blieb ihre Bitte ungehört, der
Rat nahm die Motion mit 26 zu 9 Stimmen und 5 Enthaltungen deutlich an. 14

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Avec un objectif similaire que le postulat Schmid (plr, GR) (12.3842), une motion
Wasserfallen (plr, BE) souhaite une réduction de la bureaucratie grâce à la création
d’un guichet unique pour les entreprises. Selon le dépositaire de la motion, une étude
de l’OCDE ainsi qu’un rapport du Conseil fédéral sur les coûts de la réglementation
démontrent que la Suisse est en retard en matière de guichet unique dans
l’administration. Ce retard charge le fardeau administratif des entreprises de frais
supplémentaires. Un guichet virtuel unique permettrait ainsi de réduire ces coûts
superflus qui grèvent la compétitivité des entreprises helvétiques. De son côté, si le
Conseil fédéral soutient la direction proposée par la motion, il estime que des travaux
sont déjà en cours. Il recommande donc de rejeter la motion. Il a d’ailleurs rappelé que
la plate-forme StartBiz simplifie déjà les procédures et que le message sur la promotion
économique (15.019) a demandé un crédit spécifique pour le financement de la
cyberadministration. La motion a été retirée. 15

MOTION
DATUM: 15.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Le sénateur Schmid (plr, GR) a déposé une motion avec comme objectif de modifier
l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) afin
de renforcer la place industrielle helvétique. Comme le Conseil fédéral a renoncé à une
harmonisation avec le nouveau règlement européen sur les produits chimiques
(REACH), il estime que l’ORRChim devrait différencier entre l’utilisation de produits
chimiques par le grand public et par des secteurs de l’industrie, comme la chimie et la
pharmaceutique. Une telle distinction permettrait à ces secteurs de continuer à se
développer, et parallèlement, de maintenir un niveau de contrôle élevé sur les produits
chimiques destinés au grand public. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Il considère que l’ORRChim permet
des dérogations sur demande pour les industries. Or, uniquement 3 demandes ont été
adressées aux autorités fédérales depuis 2012. Ainsi, une modification n’est pas
nécessaire selon lui. L’objet a été transmis à la Commission de l’économie et des
redevances du Conseil des États (CER-CE) pour un examen préalable. 16

MOTION
DATUM: 10.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Wettbewerb

National- und Ständerat überwiesen 2014 eine Motion Schmid (fdp, GR), die den
Bundesrat beauftragt, das Zollgesetz dahingehend zu ändern, dass
Transportunternehmen von der Solidarhaftung für Zollschulden befreit werden. Die
Motion sieht vor, dass eine Befreiung von der solidarischen Haftung dann möglich ist,
wenn der Frachtführer nicht in der Lage ist zu erkennen, ob die mitgeführte Ware
richtig angemeldet worden ist. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion.
Insbesonders befürchtete er, dass es durch die neue Regelung vemehrt zu Ausfällen bei
den Einfuhrabgaben kommen könnte. Dieses Argument fand aber weder bei der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR), die bei 5 Enthaltungen einstimmig
für eine Annahme der Motion votierte, noch in den beiden Räten Gehör. 17

MOTION
DATUM: 11.12.2014
DAVID ZUMBACH

Geld, Währung und Kredit

Makroprudenzielle Regulierung

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SVP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion, der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie
Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte
erläuterte, erachtete die Kommission den eingeschlagenen Weg der Bekämpfung des
"too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere Eigenkapitalquoten, strengere
Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu erstellende Notfallpläne setzte,
jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie beispielsweise ein Verbot gewisser
Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die Schaffung eines Trennbankensystems würde
dieser Vorgehensweise jedoch zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss
zur Ablehnung empfahl. Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6%
rief der Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen "too-
big-to-fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat
(sp, FR), von dessen Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss war und keinen Beitrag zur Lösung des "too-big-to-fail"-Problems
leisten konnte. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, "um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und seiner
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 18

MOTION
DATUM: 13.06.2016
NICO DÜRRENMATT

Im Ständerat erfolgte die Beratung einer Motion der SP-Fraktion, die die Schaffung
eines Trennbankensystems forderte, zeitgleich mit einem Vorstoss der SVP-Fraktion,
der das gleiche Anliegen zum Inhalt hatte. Wie Ständerat Schmid (fdp, GR), Sprecher der
zuständigen WAK-SR, zu Beginn der Debatte erläuterte, erachtete die Kommission den
eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung des „too-big-to-fail"-Problems, der auf höhere
Eigenkapitalquoten, strengere Liquiditätsvorschriften und auf durch die Banken zu
erstellende Notfallpläne setzte, jedoch auf harte organisatorische Massnahmen wie
beispielsweise ein Verbot gewisser Geschäftsfelder verzichtete, als richtig. Die
Schaffung eines Trennbankensystems würde dieser Vorgehensweise jedoch
zuwiderlaufen, weshalb die Kommission den Vorstoss zur Ablehnung empfahl.
Betreffend der Forderung nach einer Leverage Ratio von 6% rief der
Kommissionssprecher in Erinnerung, dass diese im Rahmen der neuen „too-big-to-
fail"-Gesetzgebung bereits weitgehend umgesetzt sei. Sogar Ständerat Levrat (sp, FR),
von dessen eigener Fraktion eine der zur Debatte stehenden Motionen eingereicht
worden war, gestand ein, dass die Forderung nach einem Trennbankensystem nicht
mehr zeitgemäss sei und keinen Beitrag zur Lösung des „too-big-to-fail"-Problems
leisten könne. Einzig Ständerat Minder (parteilos, SH) versuchte, seine Kollegen von der
Notwendigkeit der vorliegenden Motionen zu überzeugen, indem er diverse Skandale
und Verfehlungen aufzählte, in die sich UBS und CS in den letzten Jahren verstrickt
hatten, und die gemäss Minder aufzeigten, dass diese Grossbanken zu gross seien, „um
seriös überwacht und kontrolliert zu sein". Die kleine Kammer liess sich von dieser
Argumentation jedoch nicht überzeugen, folgte dem Bundesrat und ihrer
vorberatenden Kommission und sprach sich mit 28 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen
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dafür aus, die beiden Motionen abzulehnen. 19

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Malgré le fort soutien dont a bénéficié la motion Pezzatti devant la chambre du peuple,
la CEATE-CE propose aux sénateurs et sénatrices de la rejeter. Le rapporteur de la
commission, Martin Schmid (plr, GR), justifie cette position par le fait que, comme
présenté par le Conseil fédéral dans sa prise de position, un système de
reconnaissance mutuelle existe déjà aujourd'hui avec l'UE en ce qui concerne les
autorisations de mise sur le marché des biocides. Il précise également que,
contrairement aux dires du motionnaire, le travail ne se duplique pas lorsqu'une
entreprise souhaite mettre son produit sur le marché d'un autre pays, celui-ci devant
simplement contrôler que le biocide respecte les normes indigènes. Bien que
reconnaissant que les émoluments demandés en cas de contrôle d'un produit ou de
renouvellement de mise sur le marché peuvent s'avérer élevés pour les PME, la
commission a obtenu de l'administration fédérale la garantie que ceux-ci n'allaient pas
augmenter ces prochaines années. Comme rappelé par Alain Berset, ces émoluments
sont, de plus, relativement bas, en comparaison aux pays voisins. Le président de la
Confédération note également qu'en cas d'acceptation de la motion et de
reconnaissance automatique des biocides au niveau national, ce serait aux cantons de
se charger de voir si des adaptations de ces produits seraient encore nécessaires pour
respecter les normes nationales; un transfert de tâches que les autorités fédérales ne
souhaitent pas. La motion est tacitement rejetée par la chambre haute. 20

MOTION
DATUM: 18.09.2018
KAREL ZIEHLI

La motion Gschwind (pdc, JU) «Pour des revenus agricoles moins volatils» n'aura pas
tenu face aux arguments mobilisés par la majorité de la CER-CE. En effet, comme
précisé par le rapporteur de la commission, Martin Schmid (plr, GR), les agricultrices et
agriculteurs peuvent d'ores et déjà constituer des réserves fiscales, sous certaines
conditions. Ainsi, leur permettre de constituer d'autres réserves impliquerait un
traitement de faveur face à d'autres secteurs également sensibles aux aléas du climat
(le tourisme par exemple).
Le Conseil fédéral est du même avis, comme l'a souligné le ministre des finances, Ueli
Maurer, lors des débats en chambre. Il en a profité pour rappeler que la nouvelle
politique agricole PA 22+ se penche sur ces problèmes d'aléas climatiques. Les
autorités souhaitent aider les paysans et paysannes à acquérir des assurances leur
permettant de faire face financièrement à la perte de récoltes. 
Les sénatrices et sénateurs n'ont été que 12 à soutenir ce présent texte tandis qu'ils et
elles ont été 27 à s'y opposer – avec une abstention – mettant un terme à la motion. 21

MOTION
DATUM: 03.03.2020
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Martin Schmid (fdp, GR) reichte im Mai 2017 eine Motion zur Streichung der Pflicht, die
Steuererklärung zu unterzeichnen, ein, was eine Änderung des DBG, des StHG sowie
des Verrechnungssteuergesetzes mit sich bringen würde. Dies sollte die Erstellung einer
elektronischen Steuererklärung, wie sie vielerorts bereits möglich ist, vereinfachen.
Bisher müssen die Steuerpflichtigen auch bei elektronischer Übermittlung der
Steuererklärung ihre Angaben über das steuerbare Einkommen und Vermögen sowie
über die beantragte Rückerstattung der Verrechnungssteuer unterzeichnen. Dennoch
verzichteten bereits heute mehrere Kantone auf die Unterschrift. Dies solle nun mit
einer Gesetzesänderung legalisiert werden. Diese Forderung unterstützte auch der
Bundesrat, nicht zuletzt, da dieser gemäss Bundesrat Maurer die Digitalisierung erst vor
Kurzem zur Chefsache erklärt habe. Der Finanzminister verwies zudem auf die
Aktivitäten des Bundesrates bezüglich der elektronischen Identität, die dem Parlament
vermutlich noch im Jahr 2017 vorgelegt würden. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Motion an. 22

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im Januar 2018 empfahl die WAK-NR die Motion Schmid (fdp, GR) zur Streichung der
Pflicht, die Steuererklärung zu unterzeichnen, einstimmig mit einer Enthaltung zur
Annahme. Die Kommission befürwortete den Vorstoss, da er eine rein elektronische
Einreichung der Unterlagen erlaube, die Prozesse vereinfache, mit der Digitalisierung
einhergehe und in einigen Kantonen bereits Tatsache sei. In der Frühjahrssession folgte
der Nationalrat ohne Gegenantrag dem Bundesrat, dem Ständerat und seiner
Kommission. Somit liegt es nun am Bundesrat, die dafür notwendigen
Gesetzesänderungen zu erlassen, dabei aber auch die Beweissicherung und die
Haftungsfrage zu regeln – wie die WAK-NR betont hatte. 23

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber
anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der
Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 24
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Der Nationalrat nahm in der Sommersession 2019 eine Motion der Thurgauer
Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) mit 114 gegen 77 Stimmen an. Die
Sozialdemokratin forderte im Vorstoss, die gesetzlichen Grundlagen dergestalt zu
präzisieren, dass für die Strombranche ein verpflichtender Grundschutz gegenüber
Gefahren wie Cyberangriffen oder Naturgewalten festgelegt wird. Sie begründete ihr
Anliegen mit der essenziellen Bedeutung einer stabilen Stromversorgung für das
Wohlergehen der Bevölkerung und für die Volkswirtschaft im Allgemeinen. Ein
Cyberangriff auf die Strombranche sowie ein grossflächiger Versorgungsunterbruch
hätten milliardenschwere Schäden für die Wirtschaft zur Folge. Der Bundesrat hatte im
Vorfeld erklärt, er unterstütze zwar die Stossrichtung der Motion, hatte aber vergebens
versucht, eine Mehrheit der grossen Kammer von den bereits laufenden oder
abgeschlossenen Arbeiten (wie beispielsweise den international etablierten Standards
für die Sicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik IKT oder den
nationalen Strategien zum Schutz kritischer Infrastrukturen SKI und zum Schutz der
Schweiz vor Cyberrisiken NCS) zu überzeugen und eine Ablehnung der Motion zu
erreichen. 25

MOTION
DATUM: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN

Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat in der Wintersession 2019 die Motion
Graf-Litscher (sp, TG) für die Schaffung eines gesetzlich verpflichtenden
Grundschutzes für kritische Strominfrastrukturen gegenüber Cyberangriffen und
relevanten Naturgefahren stillschweigend ab. Zuvor hatte die einstimmige UREK-SR wie
auch der Bundesrat dafür plädiert, die Motion abzulehnen. Kommissionssprecher
Martin Schmid (fdp, GR) erklärte in der kleinen Kammer, weder der Bundesrat noch die
ständerätliche Kommission stellten das Ziel der Motionärin infrage, sie sähen jedoch
den gesetzgeberischen Handlungsbedarf nicht mehr gegeben. So seien beispielsweise
mit der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2018–2022 oder mit
dem revidierten Energiegesetz, das erst nach Einreichen dieses Vorstosses in Kraft
getreten sei und das einige Anpassungen in den Bereichen Datensicherheit erfahren
habe, bereits ausreichende Massnahmen erarbeitet worden, um den Schutz dieser
wichtigen Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu verbessern, erklärte Schmid im
Plenum. 26

MOTION
DATUM: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN

Alternativenergien

Als Zweitrat befasste sich der frisch gewählte Ständerat in der Wintersession 2019 mit
einer Motion von Siebenthal (svp, BE), mit der das Energiepotenzial der Schweizer
Holzressourcen besser ausgeschöpft werden sollte. Nachdem der Nationalrat den
Vorstoss einstimmig angenommen hatte, goutierte auch die vorberatende UREK-SR das
Anliegen einstimmig. Sie ortete Potenzial bei der Verwendung von inländischem
Energieholz im Bereich der Prozesswärme in der Industrie – beispielsweise in der
Milchverarbeitung oder bei Backprozessen – sowie in Kombination mit der Wärme-
Kraft-Koppelung, unterstrich aber Vorbehalte für eine effektive Verwendung von
Energieholz für die Stromproduktion, was auch Kommissionssprecher Martin Schmid
(fdp, GR) im Stöckli betonte. Stillschweigend übergab die kleine Kammer das Anliegen
an die damit zufriedene Bundesrätin Simonetta Sommaruga zur Umsetzung. 27

MOTION
DATUM: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN

Nachdem der Bundesrat, der Nationalrat und die einstimmige UREK-SR eine Motion
Hadorn (sp, SO) unterstützt hatten, gab in der Sommersession 2020 auch der Ständerat
stillschweigend grünes Licht. Damit sollen administrative Prozesse bei der Erstellung
von Fotovoltaikanlagen vereinfacht werden, sofern diese im Kompetenzbereich des
Bundes liegen. Wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Kommissionspräsident
Martin Schmid (fdp, GR) in der Ratsdebatte erklärten, habe die Solarbranche Swisssolar
zusammen mit dem BFE an der Entwicklung der Software «Easyadmin» gearbeitet, die
administrative Hürden bei der Errichtung neuer Solaranlagen abbauen soll. Mit der
Annahme der Motion werde der Bundesrat nach Möglichkeit weitere Vereinfachungen
vornehmen, versprach die Energieministerin im Rat. 28

MOTION
DATUM: 03.06.2020
MARCO ACKERMANN
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Stillschweigend folgte im Sommer 2020 der Ständerat der grossen Kammer und nahm
eine Motion Guhl (bdp, AG) zur volkswirtschaftlich effizienten Integration
erneuerbarer Energien in die Stromnetze an. Die Verteilnetzbetreiber sollen damit neu
die Möglichkeit erhalten, die Einspeiseleistung bei Bedarf reduzieren zu können. Dieses
sogenannte «Peak Shaving» war zuvor auch schon im Januar 2020 in der vorberatenden
UREK-SR auf einstimmigen Zuspruch gestossen. Mit der Massnahme werde dem Nova-
Prinzip (aus dem Bundesgesetz über den Um- und Ausbau der Stromnetze) Rechnung
getragen, die Netzoptimierung dem Netzausbau vorzuziehen, und damit eine effiziente
und kostengünstige Umsetzung der Energiestrategie 2050 angestrebt, erklärte
Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) im Plenum. Die Stromproduzenten
würden dadurch auch keine allzu grossen finanziellen Schäden erfahren, zumal diese
Massnahmen nur bei Stromüberschuss und den damit einhergehenden tiefen Preisen
vorgenommen würden, war Schmid überzeugt. Zufrieden mit dem Resultat zeigte sich
auch Energieministerin Simonetta Sommaruga, die sich in der befürwortenden Haltung
des Bundesrates gestärkt zeigte, mit der Flexibilitätsregulierung ein gutes
Zusammenspiel zwischen EnG und StromVG erreichen zu können. 29

MOTION
DATUM: 03.06.2020
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

«Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer und Berufsfahrerinnen!» überschrieb
Edith Graf-Litscher (sp, TG) ihre Motion vom Juni 2017 und verlangte eine Anpassung
von Strassenverkehrsgesetz und Verkehrszulassungsverordnung, mit dem Ziel, dass die
zuständigen Behörden bei Fahrausweisentzügen bei Berufsfahrerinnen und
Berufsfahrern die Sanktionen auf privater und beruflicher Ebene differenzieren
können. Die Motionärin sah Berufsfahrerinnen und -fahrer bei einem Ausweisentzug
doppelt bestraft: Sie fand, das persönliche Verschulden sei wie im Strafrecht zu
gewichten. In seiner Stellungnahme vom August 2017 hielt der Bundesrat fest, die
Behörden würden das Verschulden bereits bei der geltenden Regelung berücksichtigen
und könnten auch die Dauer eines Ausweisentzuges für verschiedene
Fahrzeugkategorien differenzieren. Er erachtete deshalb die Forderungen als erfüllt
und beantragte eine Ablehnung der Motion. Im Nationalrat, der die Motion im Juni 2019
traktandiert hatte, wurde die Motion aber mit 165 zu 15 Stimmen (bei 10 Enthaltungen)
überaus deutlich angenommen. 30

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI

Mit seiner Motion «Differenzierter Führerausweisentzug» stiess Nationalrat
Giezendanner (svp, AG) ins selbe Horn wie seine Ratskollegin Edith Graf-Litscher (sp,
TG) mit ihrer Motion. «Wer von Ihnen hat nicht auch schon beim Autofahren einen
Fehler gemacht?» fragte der Motionär rhetorisch in den Saal und forderte seine
Ratsmitglieder auf: «Seien Sie bitte menschlich!». Unmenschlich schien es Ulrich
Giezendanner zu sein, dass Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer mit dem Entzug des
Führerausweises quasi ein Berufsverbot erhielten. Es sei deshalb ein differenzierter
Ausweisentzug zu schaffen, bei dem das Verschulden der fahrenden Person gewichtet
werden könne. Bundesrätin Sommaruga erwiderte, es sei heute schon möglich,
Härtefällen genügend Rechnung zu tragen. Die Bundesrätin bat darum, die Motion
abzulehnen. Der Rat nahm das Anliegen jedoch mit 131 zu 58 Stimmen (1 Enthaltung)
an. 31

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI

Eine im Juni 2019 eingereichte Motion von Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) verlangte
die Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike dahingehend, dass auch
Jugendliche ab 12 Jahren ohne Ausweis E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25
Stundenkilometer fahren dürfen. Die geltende Regelung erlaubt dies ab 14 Jahren mit
Mofa-Ausweis respektive ab 16 Jahren ohne Ausweis. Weil etwa in Deutschland und
Österreich kein Ausweis nötig sei, sieht der Motionär die Schweiz im Nachteil: So
könnten beispielsweise Touristen in der Schweiz keine E-Bike-Angebote nutzen, wenn
sie Kinder unter 16 Jahren ohne Mofaausweis dabei hätten. 
Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf die Unfallstatistik und beantragte
die Ablehnung der Motion. Sie wurde im September 2019 im Ständerat traktandiert.
Stattdessen fand aber ein Ordnungsantrag Wicki (fdp, NW) für die Zuweisung der
Motion an die zuständige Kommission Gehör: Mit der Vorprüfung könne die Kommission
die Sicherheitsbedenken des Bundesrates prüfen, allenfalls weitere Studien
konsultieren und diese «für den Tourismus sehr wichtige Motion» (Wicki) gut

MOTION
DATUM: 10.09.2019
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aufgleisen. Der Motionär erklärte sein Einverständnis mit der Zuweisung an die
Kommission und der Rat stimmte dem Ordnungsantrag oppositionslos zu. 32

Die Motion Rytz (gp, BE) für einen Aktionsplan gegen die Manipulation von Adblue-
Anlagen war im März 2019 vom Nationalrat angenommen worden. Der Ständerat, der
sich als Zweitrat mit dem Anliegen beschäftigte, befand im Dezember 2019 über die
Motion. Für die KVF-SR erklärte Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) im Rat, dass die
Kommission aufgrund bereits umgesetzter Massnahmen des Bundesrates die Motion als
erfüllt betrachte und sie zur Ablehnung empfehle. Auch der Bundesrat teilte diese
Sicht, wie Bundesrätin Sommaruga im Rat bekräftigte. Die Motion wurde danach
stillschweigend abgelehnt. 33

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Die Motion Graf-Litscher (sp, TG) für ein Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer
und Berufsfahrerinnen beziehungsweise für eine Anpassung des
Strassenverkehrsgesetzes und der Verkehrszulassungsverordnung und für die
Möglichkeit, Sanktionen gegen Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer stärker zu
differenzieren, kam im Dezember vor den Zweitrat. Sie wurde vom Ständerat
gemeinsam mit der inhaltlich sehr ähnlichen Motion Giezendanner (svp, AG; Mo.
17.3590) behandelt. Die KVF-SR hatte ihrem Rat die Annahme der Motion Graf-Litscher
und die Ablehnung der Motion Giezendanner empfohlen. Die Kommissionsmehrheit
lehnte die Motion Giezendanner ab, weil sie keinen Unterschied mache bezüglich der
Schwere einer Verkehrsregelverletzung, für welche ein differenzierter
Führerausweisentzug zu erwägen sei. Dies gehe eindeutig zu weit, erklärte die
Kommission, man wolle «ausdrücklich nicht an den Grundpfeilern von Via sicura»
rütteln. Eine Kommissionsminderheit Wicki (fdp, NW) beantragte hingegen auch die
Annahme der Motion Giezendanner. 
Bundesrätin Sommaruga schloss sich der Einschätzung der Kommission an und bat den
Rat, sofern er bei Führerausweisentzügen stärker differenzieren wolle, die Motion Graf-
Litscher anzunehmen und die Motion Giezendanner abzulehnen. Die Ratsmitglieder
folgten dieser Empfehlung knapp: Die Motion Graf-Litscher wurde ohne Gegenstimmen
angenommen und die Motion Giezendanner wurde mit 22 gegen 20 Stimmen (keine
Enthaltungen) abgelehnt. 34

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Eine Motion Schmid (fdp, GR) zur Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike
war der KVF-SR zur Vorprüfung zugewiesen worden und wurde im Februar 2020 von
der Kommission diskutiert. Mit der Begründung, die Herabsetzung des zulässigen Alters
auf 12 Jahre für die Nutzung von E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25 km/h ohne
Fahrausweis sei für den Tourismus in der Schweiz wichtig, empfahl die Kommission
ihrem Rat einstimmig, die Motion anzunehmen. 35

MOTION
DATUM: 11.02.2020
NIKLAUS BIERI

Die Motion Schmid (fdp, GR) zur Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike
wollte das zulässige Alter für die Nutzung von E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25
km/h auf 12 Jahre herabsetzen und die Regelung damit jener der EU anpassen. Dies sei
für touristische Angebote wichtig, begründete der Motionär sein Anliegen und die KVF-
SR übernahm diese Argumentation. Verkehrsministerin Sommaruga wies die kleine
Kammer in der Frühjahrssession 2020 darauf hin, dass die Regelungen in der Schweiz
auch anderweitig von den Regelungen der EU abweichen würden, etwa bezüglich
Selbstfahrmodus und Motorenleistung. Der Bundesrat lehnte die Motion deshalb ab.
Falls die Motion angenommen werde, so seien wohl auch die Regelungen bezüglich
Motorenleistung und Selbstfahrmodus jenen der EU anzupassen, gab Bundesrätin
Sommaruga zu bedenken. Der Ständerat nahm die Motion ohne weitere Diskussion mit
40 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) an. 36

MOTION
DATUM: 11.03.2020
NIKLAUS BIERI

Die grosse Kammer befasste sich in der Wintersession 2020 mit einem Vorstoss von
Ständerat Schmid (fdp, GR) zur Anpassung der gesetzlichen Grundlage für das E-Bike.
Die Mehrheit der vorberatenden KVF-NR hatte sich zuvor für Annahme der Motion
ausgesprochen. Wie Nationalrätin Schaffner (glp, ZH) erläuterte, unterstütze die
Kommission das Anliegen, dass Jugendliche ab 12 Jahren ein langsames E-Bike ohne
Fahrausweis benützen dürfen. Die Kommissionsmehrheit möchte damit weitergehen als
die in derselben Session überwiesene Motion Nantermod (fdp, VS; Mo. 20.3080). Diese
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sieht vor, dass Kinder unter 14 Jahren langsame E-Bikes benützen dürfen, wenn sie von
einer erwachsenen Person begleitet werden. Eine starke Kommissionsminderheit,
bestehend aus SVP-, Grüne- und SP-Vertreterinnen und -Vertretern beantragte die
Ablehnung der Motion Schmid. Die verminderte Verkehrssicherheit stand dabei im
Zentrum der Überlegungen, wie Aline Trede (gp, BE) erklärte. Die Minderheit bevorzuge
die Umsetzung der Motion Nantermod. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga sprach
sich für die Ablehnung der Motion Schmid und für die Umsetzung der Motion
Nantermod aus. 
Die grosse Kammer liess sich von der Argumentation der Kommissionsminderheit und
von Bundesrätin Sommaruga überzeugen und lehnte die Motion mit 112 zu 67 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) ab. Die ablehnenden Stimmen stammten von den geschlossen
stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen, von grossen Teilen der SVP-Fraktion und von
einzelnen Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 37

Post und Telekommunikation

Mit einer Motion forderte Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) den Bundesrat auf,
die zur Förderung der Forschung zu Mobilfunk und Strahlung notwendigen
Massnahmen zu ergreifen. Der Ausbau der Mobilfunknetze sowie die möglichen daraus
resultierenden gesundheitlichen Folgen würden die Gesellschaft zur Zeit stark
beschäftigen; eine Intensivierung der Forschung sei notwendig. Finanziert werden
könne die Forschung mit einem Teil der Einnahmen aus der Versteigerung von
Mobilfunkfrequenzen, zudem sei eine Private-Public-Partnership anzustreben. 
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen und beantragte die Annahme der Motion.
Diese kam in der Wintersession 2019 in den Nationalrat, war unbestritten und wurde
diskussionslos angenommen. 38

MOTION
DATUM: 20.12.2019
NIKLAUS BIERI

Die von der KVF-SR einstimmig zur Annahme empfohlene Motion «Förderung der
Forschung zu Mobilfunk und Strahlung» von Edith Graf-Litscher (sp, TG) wurde im
Ständerat in der Herbstsession 2020 stillschweigend angenommen. Die Redner und
Rednerinnen waren allesamt der Ansicht, dass es im allgemeinen Interesse liege, die
Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Mobilfunktechnologie, und
insbesondere über 5G, voranzutreiben, zumal mit 6G bereits die nächste Generation
des Mobilfunkstandards vor der Türe stehe. 39

MOTION
DATUM: 15.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Die Annahme der „Lex Weber“, wie die neuen Bestimmungen zur
Zweitwohnungsinitiative kurz darauf im Umgangston genannt wurden, resultierte
sogleich in einer Flut von Vorstössen. Wenige Tage nach dem Urnengang reichten
Ständerat Schmid (fdp, GR) und Nationalrat Brand (svp, GR) in ihren Räten zwei
gleichlautende Motionen ein, welche den Bundesrat im Motionstext dazu aufforderten,
unter Einbezug der betroffenen Kantone die bei Annahme der Initiative entstandene
Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Das gewählte Vorgehen soll auf dem
Vertrauensschutz beruhen, damit sichergestellt wird, dass für die Betroffenen keine
nachteiligen Rückwirkungen entstehen. In der Begründung ihres Anliegens führten die
Motionäre unter anderem verschiedene Forderungen auf, welche in ähnlicher Form
bereits durch Gebirgskantone sowie Wirtschafts- und Tourismusverbände laut
geworden waren: Erstens sollen bis Ende des Berichtsjahres Baubewilligungen nach den
Bestimmungen des geltenden Rechts weiterhin erteilt werden können. Zweitens soll in
einer darauffolgenden Zwischenphase eine Erteilung von Bewilligungen an
bewirtschaftete Zweitwohnungen und Betriebe weiterhin möglich sein. Drittens sollen
bestehende, altrechtliche Wohnbauten, die zu Zweitwohnungen umgenutzt werden,
sowie von Kantonen oder Gemeinden bereits zugesicherte Kontingente und in Aussicht
gestellte Baubewilligungen grundsätzlich von den neuen Bestimmungen ausgenommen
werden. In Ergänzung fordern die Motionäre eine rasche Klärung des Erst- und
Zweitwohnungsbegriffs. Im Mai beantragte der Bundesrat die Annahme der Motion und
erklärte, Sofortmassnahmen auf dem Verordnungsweg befänden sich bereits in
Ausarbeitung (siehe unten). Gleichzeitig betonte die Regierung aber, dass der Volkswille
durch Annahme des Geschäftes nicht missachtet werden dürfe und die
Verfassungsbestimmungen rechtsstaatlich korrekt umgesetzt werden müssten. In der
parlamentarischen Debatte distanzierte sich Bundesrätin Doris Leuthard (cvp) zudem
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ausdrücklich von den in der Motionsbegründung eingebrachten Forderungen, und
erklärte, der bundesrätliche Antrag auf Annahme der Motion beziehe sich lediglich auf
den Motionstext. In diesem Sinne wurden die Motionen denn auch praktisch
diskussionslos an die Regierung überwiesen. 40

Umweltschutz

Naturschutz

In der Wintersession 2020 überwies der Ständerat eine Motion Friedl (sp, SG), die «den
Verkauf invasiver Neophyten verbieten» will. Er folgte damit seiner vorberatenden
UREK-SR, welche die Motion einstimmig zur Annahme empfohlen hatte.
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) und Umweltministerin Sommaruga wiesen in
ihren Voten darauf hin, dass ein Verkaufsverbot wichtig und logisch sei. Bisher ist zwar
das Pflanzen invasiver Neophyten verboten, nicht aber deren Verkauf. Sommaruga
kündigte an, das Anliegen der Motion in die in 2021 anstehende Revision des
Umweltschutzgesetzes aufzunehmen. Die kleine Kammer nahm die Motion
anschliessend stillschweigend an. 41

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Abfälle

Im Sommer 2020 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Chevalley (glp, VD),
welche oxo-abbaubare Kunststoffe in der Schweiz verbieten will. Martin Schmid (fdp,
GR) erläuterte für die UREK-SR, dass diese Kunststoffe nicht nur als Mikroplastik in der
Umwelt, sondern auch bei der Abfallverwertung Probleme verursachen könnten, wenn
sie fälschlicherweise als biogener Abfall oder in separaten Kunststoffsammlungen
entsorgt würden. Ein Verbot stelle für Schweizer Wirtschaft und Handel zudem kein
Problem dar, da diese Kunststoffe in der Schweiz kaum verwendet würden, resümierte
Schmid. Der Ständerat nahm die Motion in der Folge stillschweigend an. 42

MOTION
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich im Sommer 2020 mit der Motion Schilliger (fdp, LU) zum
verstärkten Einsatz von Recyclingbaustoffen durch die öffentliche Hand. Der Rat war
sich einig, dass bei der Wiederverwendung von Baumaterialien noch viel Potential
bestehe. Viel zu oft werde beispielsweise Beton als Abfall und nicht als Ressource
betrachtet. Martin Schmid (fdp, GR) erläuterte für die UREK-SR, dass das Ziel dieser
Motion darin bestehe, beim Einsatz von Recyclingbaustoffen einheitliche Standards zu
schaffen. Die öffentliche Hand, allen voran der Bund, solle hier in einer Vorbildfunktion
diese Standards setzen, damit die privaten Bauherren entsprechend davon profitieren
könnten. Olivier Français (fdp, VD) ergänzte, dass oft die Gesetzgebung im Wege stehe,
um Baustoffe vor Ort wiederzuverwenden. Er denke dabei beispielsweise an das
Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Waadt. In diesem Gesetz werde nicht
zwischen Siedlungsabfällen im herkömmlichen Sinne und wiederverwertbaren Abfällen
unterschieden. Nach dem abschliessenden Votum von Umweltministerin Sommaruga
nahm die kleine Kammer die Motion ohne Abstimmung an. 43

MOTION
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Le Conseil national a adopté une motion Graf-Litscher (ps, TG) chargeant le Conseil
fédéral d’examiner des mesures afin d’introduire et d’encourager la cybersanté ainsi
que de proposer les modifications législatives correspondantes. Les mesures doivent
comprendre le financement initial des infrastructures relatives aux technologies de
l’information et de la communication dans les cabinets médicaux, la mise en place
d’incitations pour les médecins de saisir électroniquement les informations relatives
aux patients, l’établissement de règles pour fixer des normes obligatoires et le soutien
aux études visant à trouver des solutions interdisciplinaires. La motionnaire estime que
la cybersanté est une condition à la mise en place du managed care or seuls 20% des
médecins saisissent des données électroniquement. 44
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Eine bereits 2011 vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG) über die
Förderung von E-Health wurde im März 2012 vom Ständerat teilweise überwiesen. Bis
auf eine Anschubfinanzierung der IKT-Infrastruktur in Arztpraxen wurden die
Finanzierungsbeschlüsse gutgeheissen. E-Health ist eine Bedingung für die mit
Managed-Care angestrebte integrierte Versorgung. Dafür ist aber eine EDV-
Infrastruktur in den Arztpraxen nötig. Die Motion wollte hier Vorschub leisten. Die
Ablehnung des Teilaspektes der Anschubfinanzierung entsprach dem Vorschlag der
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Ständerates. Das Plenum
folgte seiner Kommission mit 26 zu 12 Stimmen. 45

MOTION
DATUM: 12.03.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Medikamente

Eine Motion Graf-Litscher (sp, TG) forderte, dass die fünf Methoden der
Komplementärmedizin in der Invalidenversicherung vergütet werden. Der Bundesrat
lehnte die Motion ab, mit der Begründung, dass eine Behandlung, die bei Krankheit
nicht zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gehe, weil ihre
Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Methoden nicht nachgewiesen werden konnte,
grundsätzlich auch von der IV nicht übernommen werden könne. Dem folgte auch der
Nationalrat, welcher die Motion mit 99 zu 61 Stimmen ablehnte. 46

MOTION
DATUM: 16.09.2009
LINDA ROHRER

Über das Anliegen der Motion der Kommission des Ständerates hinaus ging eine
parlamentarische Initiative Graf-Litscher (sp, TG), welche eine Änderung des
Medizinalberufegesetzes anstrebte und verlangte, dass jeder Schulmediziner über
Basiswissen der ärztlichen Methoden der Komplementärmedizin verfügen müsse. Die
Kommission des Nationalrates beantragte mit 10 zu 0 Stimmen bei 13 Enthaltungen, der
Initiative keine Folge zu geben, hingegen die oben erwähnte Motion der Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates anzunehmen. Der Nationalrat folgte
diesem Vorschlag mit 155 zu 6 Stimmen. 47

MOTION
DATUM: 28.09.2010
LUZIUS MEYER

Ende 2018 wollte Edith Graf-Litscher (sp, TG) mittels Motion den Bundesrat mit der
Aufgabe betrauen, Forschungsprojekte zu unterstützen, welche sich mit der Rolle
komplementärmedizinischer Behandlungstherapien zur Verhinderung von
Antibiotikaresistenzen befassen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen in
Informationskampagnen, Richtlinien und in die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten
einfliessen. 
Der Nationalrat behandelte das Geschäft in der Wintersession 2020. Dort betonte Graf-
Litscher den Ernst der Lage: Antibiotikaresistenzen gingen nicht nur mit erhöhter
Sterblichkeit, sondern auch mit höheren Kosten für das Gesundheitssystem einher.
Durch das Ausweichen auf Komplementärmedizin könne der Einsatz von Antibiotika
reduziert werden. Allerdings habe die Verwendung von Komplementär- und
Phytoarzneimitteln bislang kaum Eingang in die aktuelle Forschung gefunden.
Gesundheitsminister Alain Berset war im Namen des Bundesrats der Ansicht, dass die
Forderungen der Motion bereits genügend durch aktuelle Massnahmen wie die
Durchführung des NFP «Antimikrobielle Resistenz» berücksichtigt würden. Daher
beantrage die Regierung die Ablehnung des Geschäfts. Mit 91 zu 88 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) stellte sich allerdings eine knappe Mehrheit der grossen Kammer hinter
die Motion. Die Befürworterinnen und Befürworter stammten aus den geschlossen
stimmenden Fraktionen der SP und der Grünen sowie aus einer grossen Mehrheit der
Mitte-Fraktion und zwei Stimmen aus der SVP-Fraktion. 48

MOTION
DATUM: 14.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Le Conseil national a adopté par 115 voix contre 79 une motion Graf-Litscher (ps, TG)
chargeant le Conseil fédéral de réintroduire le remboursement des prestations
médicales issues des médecines complémentaires par l’AI. L’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) avait effectivement retiré ces prestations du catalogue,
toutefois certains cantons avaient continué à rembourser ces prestations et le DFI les
avait réintroduites temporairement. Le groupe UDC et une majorité du groupe PLR se
sont opposés à la motion. Les médecines complémentaires visées sont la médecine
anthroposophique, l’homéopathie classique, la thérapie neurale, la phytothérapie et la
médecine traditionnelle chinoise. 49

MOTION
DATUM: 30.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Der Ständerat überwies eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Graf-
Litscher (sp, TG) zur Wiedereinführung der Vergütung der ärztlichen
Komplementärmedizin durch die IV. Der Bundesrat hatte bereits 2011 angekündigt, das
Kreisschreiben über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der
Invalidenversicherung entsprechend anpassen zu wollen. Damit werden seit dem 1. März
2012 Therapien der wichtigsten Methoden der Komplementärmedizin wieder von der
Invalidenversicherung übernommen, dies analog zur nach der Annahme des
Verfassungsartikels im Jahr 2009 wieder eingeführten Übernahme durch die
obligatorische Krankenversicherung. 50

MOTION
DATUM: 27.02.2012
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Die SGK-SR empfahl in ihrem im April 2019 erschienenen Bericht die Motion ihrer
Schwesterkommission «MiGeL-Produkte. Inrechnungstellung durch Erbringer von
Pflegeleistungen» mit 10 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zur Annahme. Die
Bundesverwaltungsgerichtsentscheide von September und November 2017 hätten für
grosse Probleme in der Praxis gesorgt, daher müsse die Situation dringend bereinigt
werden. Der Bundesrat habe die Kommission über den Stand der Arbeiten informiert
und man befürworte seinen Lösungsvorschlag, erklärte die SGK. Mit der Motion solle der
Bundesrat nun veranlasst werden, «die Neuregelung der Vergütung von
Pflegematerialien rasch an die Hand zu nehmen», erklärte Joachim Eder (fdp, ZG) dem
Ständerat in der Sommersession 2019 für die Kommission. In der Folge meldeten sich
zahlreiche Sprecher zu Wort und betonten die Dringlichkeit einer Lösung im «Migel-
Chaos», wie es Martin Schmid (fdp, GR) formulierte. Entsprechend stimmte der Rat
anschliessend auch einstimmig (38 zu 0 Stimmen) für eine Annahme der Motion. 51

MOTION
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Problematik der schwarzen Listen für Kinder nahm Angelo Barrile (sp, ZH) in seiner
Motion mit dem Titel «Medizinische Leistungen für alle Kinder!» auf. Das KVG solle so
angepasst werden, dass Kinder und minderjährige Personen überall Zugang zu
medizinischen Leistungen haben, auch wenn ihre Eltern betrieben worden sind, weil sie
die Krankenkassenprämien nicht bezahlt haben. Momentan können sie – wie auch die
erwachsenen Versicherten – wegen Betreibungen ihrer Eltern zu offenen
Prämienrechnungen in einigen Kantonen auf einer Liste säumiger Prämienzahlender
landen, woraufhin sie nur noch Anspruch auf Notfallbehandlungen haben. In seiner
Antwort zur Frage Graf-Litscher (sp, TG; Frage 19.5420) habe der Bundesrat bestätigt,
dass die aktuelle Praxis einzelner Kantone in Konflikt mit der Kinderrechtskonvention
stehe, betonte Barrile. 
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Annahme, Verena Herzog (svp, TG) bekämpfte
sie hingegen in der Wintersession 2019, so dass sie erst in der Herbstsession 2020
behandelt wurde. Herzog betonte, dass es bei diesen Listen um Solidarität gegenüber
denjenigen gehe, die ihre Prämien bezahlten, und dass die Listen gleichzeitig als
«Instrument zur Früherkennung» von Familien diene, die ihre Finanzen nicht im Griff
hätten. So könne in diesen Fällen – wie im Kanton Thurgau – ein besseres Case-
Management stattfinden. Mit 137 zu 45 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat die Motion gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion
an. 52

MOTION
DATUM: 27.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Soziale Gruppen

Kinder- und Jugendpolitik

La CPS-CN a, par le biais de sa porte-parole Edith Graf-Litscher (ps, TG), déposé une
motion pour la mise en place d'une ligne téléphonique pour les parents de jeunes en
voie de radicalisation. Elle espère ainsi détecter précocement les radicalisations et
empêcher le départ de jeunes pour le djihad. Cette ligne serait coordonnée au niveau
national. Le Conseil fédéral ayant déjà implémenté la task force TETRA au niveau
national et intercantonal estime qu'une hotline nationale est superflue, l'expérience
des pays collaborant avec la Suisse ayant montré que c'est au niveau local que les
interlocuteurs sociaux sont importants pour les jeunes en voie de radicalisation. En
outre, pour les urgences, le numéro national 117 permet de communiquer ses doutes à
la police, qui le cas échéant pourrait agir directement. C'est pour ces raisons que le
Conseil fédéral a suggéré de rejeter la motion. Le Conseil national a suivi son avis à 110
voix contre 70 avec 4 abstentions. Durant la même semaine, il était possible de lire dans
les colonnes du Temps qu'une telle hotline existait. Elle a été mise en place par le
conseil central islamique suisse (CCIS), dans le but d'aider les professionnels de
l'éducation de différencier l'extrémisme des pratiques religieuses coutumières. Le CCIS
distribue depuis mars 2015 des papillons publicitaires pour sa ligne dans les écoles
alémaniques. Si les autorités ont dû préciser au public qu'il ne s'agissait pas d'une
initiative officielle, elles n'interdisent cependant pas la ligne téléphonique, toute
organisation religieuse étant en droit de proposer un tel service. 53

MOTION
DATUM: 27.01.2015
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Da das Bundesgericht im Frühjahr 2015 entschieden hatte, dass die Empfangsgebühren
nicht mehr der Mehrwertsteuer unterstellt werden dürfen, und das
Bundesverwaltungsgericht rund zwei Jahre später die Rückzahlung der zu viel bezahlten
Mehrwertsteuerbeträge angeordnet hatte, reichte die KVF-NR im Sommer 2017 eine
Motion ein, welche ebendiese Rückerstattung der Billag-Mehrwertsteuern
rückwirkend auf fünf Jahre forderte. In der nationalrätlichen Debatte erklärte Edith
Graf-Litscher (sp, TG) im Namen der KVF-NR, dass man diese Motion eingereicht habe,
damit die Gebührenzahlenden nicht einzeln die zuviel bezahlten Beträge einklagen
müssten. Da jedoch noch eine Beschwerde des UVEK gegen das Urteil des
Bundesgerichts hängig sei und die Motion Flückiger, welche eine Rückerstattung
rückwirkend auf zehn Jahre forderte, im Erstrat angenommen worden sei, beantragte
der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Medienministerin Leuthard bat den
Nationalrat darum, zuerst das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Dieser Bitte
folgten jedoch nur 32 Nationalrätinnen und Nationalräte vor allem aus der CVP- und
FDP-Fraktion, der Grossteil des Nationalrats entschied sich jedoch mit 126 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) für die Annahme der Motion. 54

MOTION
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Medienpolitische Grundfragen

Darüber, dass der im Herbst 2019 gefällte Entscheid zur Erweiterung des Sachbereichs
«Medien» zu «Medien und Medienvielfalt» Sinn mache, waren sich die Büros und
Kommissionen im Grunde einig. Hingegen zeigte sich Uneinigkeit in Bezug auf die Frage,
welche Kommission denn nun für diesen Sachbereich zuständig sei. Zu dieser Frage
kam es, da der Bereich «Medienvielfalt» vor der Neuzuteilung in die Kompetenz der
Staatspolitischen Kommission (SPK) fiel, während sich die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF) über viele Jahre mit dem Sachbereich «Medien» (Radio,
Fernsehen und Internet) beschäftigt hatte – konkret seit 17 Jahren, als die KVF-NR 2003
das zu revidierende Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) beriet, wie Edith Graf-Litscher
(sp, TG) für das Büro ausführte. Nach Einbezug aller Fraktionspräsidentinnen und
-präsidenten und der Konsultation der Kommissionen hatten die Büros beider Räte im
September 2019 beschlossen, den fusionierten Sachbereich auf die 51. Legislatur der
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen zuzuordnen. 
Die SPK-NR zeigte sich nicht einverstanden mit dem Entscheid und wollte mit einer
Motion das Büro des Nationalrates beauftragen, den Bereich «Medien und
Medienvielfalt» der Staatspolitischen Kommission zuzuteilen, da sie die Zuteilung zur

MOTION
DATUM: 04.03.2020
MARLÈNE GERBER
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KVF als sachfremd erachtete. In der nationalrätlichen Debatte im Frühjahr 2020 zeigte
sich das Büro-NR überrascht, dass die SPK-NR kurz nach dieser Neuregelung bereits
wieder eine Anpassung verlangte, und begründete die Zuteilung zur KVF mit der
gängigen Praxis: Neben den RTVG-Revisionen (2006, 2014) seien etwa auch die Service-
public-Diskussionen in der KVF diskutiert und die No-Billag-Initiative von dieser
behandelt worden, womit man sich grosses Fachwissen angeeignet habe. Die Vertreter
der SPK-NR und der Sprecher einer unterstützenden Minderheit des Büro-NR
argumentierten, dass Medienpolitik eine staatspolitische Kernaufgabe sei. Die aktuellen
Entwicklungen in der Medienbranche würden viele staatspolitisch relevante Fragen in
Zusammenhang mit der öffentlichen Meinungsbildung aufwerfen, so etwa, ob es den
Medien mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Dauer noch gelingen
werde, «den politischen Prozess in einem Umfang, in einer Vielfalt und in einer Qualität
abzubilden, die für die direkte Demokratie noch auf der Höhe der Zeit sind», wie
Kommissionssprecher Wermuth (sp, AG) ausführte. Mit 137 zu 42 Stimmen bei 9
Enthaltungen beschloss der Nationalrat auf Anraten einer Mehrheit des Büro-NR die
Ablehnung der Motion. Unterstützende Stimmen fanden sich in allen Fraktionen, in
erster Linie aber bei der SVP-, gefolgt von der SP- und der Mitte-Fraktion. 55
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